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RUSTUNG + TECHNIK

Die USA brauchen
russische Raketentriebwerke

Die USA lancierten am 2. Oktober 2015 um 6.09 Uhr im Kennedy Space Center von Cape
Canaveral erfolgreich eine Atlas-V-Rakete, die den mexikanischen Satelliten Morelos-3 ins
Weltall trug. Zum Einsatz gelangte erneut das vielfach erprobte russische RD-180-Triebwerk,
auf das die Vereinigten Staaten trotz der Ukraine-Krise angewiesen bleiben.

Nach der Krimbesetzung durch russische
Streitkrafte am 1. Mérz 2014 hiess der Kon-
gress in Washington ein Gesetz gut, das fiir
den Transport militarischer Lasten den Ein-
satz ausschliesslich amerikanischer Trieb-
werke vorschreibt. Das war eine der Reak-
tionen des amerikanischen Parlaments auf
Prasident Putins aggressiven Kurs gegen
die Ukraine.

General Hyten warnt

Jetzt aber meldet sich General John
Hyten zu Wort. Hyten befehligt das Air
Force Space Command. Dem Streitkréfte-
Ausschuss des Reprasentantenhauses legte
er dar, die USA blieben fiir ihre Atlas-V-Ra-
keten bis 2022 auf die russischen RD-180-
Triebwerke angewiesen.

1998, als die USA und Russland gut zu-
einander standen, schloss Washington mit
Moskau einen weitreichenden Vertrag ab,
der die Lieferung zahlreicher russischer
RD-180 an die USA vorsieht. Gleichzeitig
stellten die Amerikaner ihre Forschung auf
diesem Gebiet zuriick. Das sollte sich ra-
chen, als die amerikanische Politik die Ko-
operation mit Russland einstellen wollte.

Die einheimischen Firmen hatten keine
Triebwerke anzubieten, die den russischen
ebenbiirtig waren. Sie geben jetzt an, dass
sie bis 2019 ein konkurrenzfahiges Produkt
entwickeln konnen. Hyten aber kontert,
diese Produkte miissten dann zwei Jahre
lang griindlich tiberpriift werden.

Erst 2022 in Betrieb

Erst wenn die amerikanische Industrie
bewiesen habe, das ihre Triebwerke gleich
sicher, zuverléssig und leistungsfahig seien
wie die russischen — erst dann kénne man
fir die amerikanische Autarkie 2022 ins
Auge fassen. Wenn die Atlas-Abschiisse bis
dahin nicht ins Hintertreffen geraten soll-
ten, dann miisse man mit dem RD-180-Her-
steller NPO Energomasch kooperieren.

2015 sind in Cape Canaveral am 30.
Oktober um 12.17 Uhr und am 3. Dezem-
ber um 17.55 Uhr Atlas-V-Starts mit russi-
schen Triebwerken vorgesehen. Das Penta-
gon richtete ein Gesuch an den Kongress,
vom Verbot russischer Triebwerke ab 2019
abzukommen und eine Kaufoption wahr-
zunehmen, die den Betrieb der Atlas-Rake-
ten bis 2022 sicherstellt. fo. 4

Im Kennedy Space Center von Cape Ca-
naveral sind zum Kongressbeschluss, wo-
nach ab 2019 nur noch amerikanische
Triebwerke die Atlas-V-Raketen beschleu-
nigen diirfen, kritische Stimmen zu horen.
Die Stimmen von Ingenieuren richten sich
weniger gegen die russischen RD-180-
Triebwerke, deren Leistung und Zuverlas-
sigkeit man schétzt.

Die Kritik richtet sich vielmehr gegen
die Hiist-und-Hott-Politik des Kongres-
ses. 1998, als die Vereinigten Staaten den
Kaufvertrag mit Russland eingingen, habe
das Space Center vor den Konsequenzen
gewarnt. Weil gleichzeitig die amerikani-

Kritische Stimmen im Kennedy Space Center

sche Industrie ihre Forschung zurtickfuhr,
sei die Abhéngigkeit von Russland ent-
standen, die jetzt nicht einfach ungesche-
hen gemacht werden konne. Man habe
damals ganz auf die russische Karte ge-
setzt, und so gehe es nicht an, dass jetzt
plotzlich von den amerikanischen Firmen
Unmogliches gefordert werde.

Befiirchtet werden Verzégerungen in
den amerikanischen Satellitenprogram-
men. Betroffen wéren indessen nicht nur
eigene Programme, sondern zum Beispiel
auch Mexiko. Fiir Mexiko lancierte das
Space Center am 2. Oktober 2015 erfolg-

reich den Morelos-3-Satelliten.

RD-180-Modell an der MAKS 2013. Die
rote Aufschrift steht auf dem Kopf und
heisst kyrillisch RD-180.

gust 2014 Befehlshaber des Air Force
Space Command (AFSPC), eines Kom-
mandos der US Air Force mit Sitz auf
der Peterson Air Force Base, Colorado.

Bild: Roskoémos

Bild: US Air Force
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Kritik an Armasuisse

Unter anderem ausgelost durch die Diskussionen ilber den Gripen-Vertrag mit Schweden,
forderte die Geschaftsprifungskommission des Standerates (GPK) im Juni 2013 eine
Untersuchung Uber die Auslandkooperation bei der militarischen Ausbildung und Riistung.

DER RESSORTREDAKTOR OBERSTLT PETER JENNI ZU EINER GPK-STANDERAT-UNTERSUCHUNG

Mit den Abklarungen wurde die Parlamen-
tarische Verwaltungskontrolle (PVK) beauf-
tragt. Sie hat ihren Schlussbericht zuhanden
der GPK des Standerates am 11. Marz 2015
abgeliefert. Die wichtigsten Erkenntnisse
lauten wie folgt:

Die Kompetenz fiir den Abschluss von
Abkommen zur internationalen Koopera-
tion bei der militarischen Ausbildung und
Riistung liegt beim Bundesrat. Fiir die Um-
setzung ist im VBS bei der Ausbildung der
Bereich Verteidigung und fiir Ristungs-
kooperationen die Armasuisse zustandig.

Die PVK hilt fest, dass die internatio-
nale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der
Ausbildung gesamthaft als «recht- und
zweckmadssig» bezeichnet werden kann.
Kritischer beurteilt wird dagegen die Riis-
tungskooperation mit dem Ausland.

Fehlende Transparenz

In beiden Bereichen sind weder die
Rahmenabkommen noch die Durchfiih-
rungsvereinbarungen in einem der vorhan-
denen Verzeichnisse vollstandig aufgefiihrt.
Folgende bekannte Gefasse stehen zur Ver-
fligung: systematische Rechtssammlung,
jahrlicher Bericht an das Parlament iiber
die durch den Bundesrat abgeschlossenen
internationalen Vertrdge und die Daten-
bank Staatsvertrage des EDA.

Stédnderat Claude Janiak, Prasident der
GPK-Subkommission EDA/VBS des Stan-
derates, hat sich dazu in einem Artikel der

In den USA gewann Northrop Grumman
das Rennen um den kiinftigen Langstre-
ckenbomber. Wie erwartet ficht nun das
Verliererkonsortium, Boeing-Lockheed,
den Entscheid beim amerikanischen Rech-
nungshof an.

Der neue Langstreckenbomber soll
2025 bei der US Air Force zum Einsatz ge-
langen. Er 16st den 37 Jahre alten B-1 und
die B-52 aus der Ara von Prisident Dwight

«Basler Zeitung» vom 10. Oktober 2015 er-
staunt gezeigt, dass in der Armasuisse nie-
mand einen Uberblick {iber die internatio-
nalen Vereinbarungen hat.

Unklarer Rechtsstellenwert

Die PVK hilt fest: «<Entgegen den Emp-
fehlungen des EDA tragen die Riistungsrah-
menabkommen den Titel Memorandum of
Understanding, der eigentlich nur fiir un-
verbindliche Ubereinkiinfte vorgesehen ist.
Nicht allen befragten Mitarbeitenden von
Armasuisse war denn bewusst, dass die Rah-
menabkommen rechtlich verbindlich sind.»

Ferner wurden nicht alle Riistungs-
vereinbarungen ordnungsgemaéss vom Bun-
desrat oder einer von ihm bezeichneten
Instanz genehmigt. Im Fall der Gripen-Rah-
menvereinbarung wurde die rechtliche
Verbindlichkeit von verschiedenen Verwal-
tungsstellen unterschiedlich eingeschétzt,
was zu Diskussionen und Missverstandnis-
sen unter den Beteiligten fiihrte.

Bemangelt wird von der PVK und der
GPK des Standerates, dass im Riistungsbe-
reich die internationalen Kooperationen
nicht gesteuert werden, ganz im Gegensatz
zum Ausbildungsbereich. Armasuisse hat
angekiindigt, die «strategischen Unklarhei-
ten» zu beheben.

Die aussenpolitische Wirkung

Die PVK stellt in ihrem Bericht un-
missverstandlich fest: «Die Armee ist sich

D. Eisenhower ab. Die neue Maschine soll
unentdeckt weit ins Feindesland vordrin-
gen und dort versteckte oder bewegliche
Ziele angreifen.

Bei dem Grossauftrag setzte sich Nor-
throp Grumann gegen ein Biindnis der frii-
heren Rivalen Boeing und Lockheed Mar-
tin durch. Sollten alle 100 vorgesehenen
Maschinen gebaut werden, summiert sich
der Auftragswert auf 80 Milliarden Dollar.

der aussenpolitischen Relevanz ihrer inter-
nationalen Aktivitdten ... sehr bewusst.»
Die Zweckmassigkeit der Verkniipfung von
internationalen Aktivititen des VBS mit
aussenpolitischen Interessen wird «fiir die
militdrische Ausbildung als hinreichend bis
gut und fiir den Ristungsbereich als hinrei-
chend beurteilt.»

Die Verkniipfung mit der Aussenpoli-
tik wird geméass dem Militargesetz klar ver-
langt. Aussenpolitische Uberlegungen wa-
ren schon mehrmals entscheidend fiir als
auch gegen den Abschluss eines Rahmen-
abkommens. Interessant ist, dass im Ausbil-
dungsbereich die Armee die Zusammenar-
beit mit der Direktion fiir Volkerrecht im
EDA regelmassig pflegt.

VBS wird Stellung nehmen

Im Bereich der Riistung wird die ge-
nannte Direktion erst spater und weniger
eng einbezogen; aussen- und neutralitats-
politische Fragen werden offenbar weniger
beachtet. In den iibergeordneten strate-
gischen Vorgaben heisst es, dass interna-
tionale Kooperationen aussenpolitischen
Interessen dienlich sein sollen. Diesen Kri-
tikpunkt gilt es nach Auffassung der GPK
des Standerates zu beheben.

Aus guter Quelle war zu erfahren, dass
das VBS bis Anfang 2016 zuhanden des
Bundesrates in einem Bericht Stellung zu
den Ausfiihrungen der PVK und der GPK
des Standerates nehmen wird. [
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USA: Boeing-Lockheed fechten den Northrop-Grumman-Bomber-Entscheid an

Das Konzept von Northrop Grumman.




	Rüstung + Technik

